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Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Sozialgerichts
Karlsruhe vom 05.07.2021 abgeÃ¤ndert. Die Beklagte hat dem KlÃ¤ger
ausgehend von einem Leistungsfall am 01.12.2020 Rente wegen voller
Erwerbsminderung beginnend ab dem 01.07.2021 bis zum 30.06.2024 zu
gewÃ¤hren. Im Ã�brigen wird die Berufung der Beklagten
zurÃ¼ckgewiesen.

Die Beklagte hat die auÃ�ergerichtlichen Kosten des KlÃ¤gers in beiden
Gerichtsinstanzen zu zwei Dritteln zu erstatten.

Tatbestand

Die Beteiligten streiten um die GewÃ¤hrung einer Erwerbsminderungsrente.

Der 1970 geborene KlÃ¤ger ist gelernter Verpackungsmittelmechaniker und war als
MaschinenfÃ¼hrer, als Produktionsmitarbeiter bei einem Pferdefutterhersteller und
bei einer Fenster- und TÃ¼rproduktionsfirma versicherungspflichtig beschÃ¤ftigt.
Seit dem 20.11.2015 ist er arbeitsunfÃ¤hig bzw. arbeitslos und erhÃ¤lt Leistungen
zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch

                             1 / 12



 

(SGB II).

Der KlÃ¤ger stellte erstmals am 31.07.2017 einen Antrag auf GewÃ¤hrung von
Rente wegen Erwerbsminderungsrente, der mit Bescheid vom 10.03.2017 in der
Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 24.08.2017 abgelehnt wurde. Im
Verwaltungsverfahren wurde der KlÃ¤ger am 27.02.2017 von D1 psychosomatisch
begutachtet (Gutachten v. 06.03.2017). Im sich anschlieÃ�enden Klageverfahren S
13 R 3316/17 vor dem Sozialgericht Karlsruhe wurde ein neurologisch-
psychiatrisches Gutachten von R1 vom 07.06.2018 mit Untersuchung am
20.04.2018 eingeholt. D1 diagnostizierte u.a. eine kombinierte
PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung mit histrionischen-narzisstischen, zwanghaften und
vorbeschriebenen impulsiven Anteilen mit FunktionseinschrÃ¤nkungen im
Interaktions- und Kontaktverhalten sowie eine Dysthymia und eine rezidivierende
depressive StÃ¶rung, zum Untersuchungszeitpunkt remittiert. R1 sah eine
leichtgradige somatoforme SchmerzstÃ¶rung, eine Angst und Depression, gemischt
sowie eine kombinierte PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung. Beide Gutachter gingen
Ã¼bereinstimmend von einem vollschichtigen LeistungsvermÃ¶gen fÃ¼r leichte
kÃ¶rperliche TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes mit diversen qualitativen
EinschrÃ¤nkungen aus. R1 gelangte zu dem Ergebnis, dass sÃ¤mtliche StÃ¶rungen
schon seit der Jugend vorhanden seien. Daraufhin nahm der KlÃ¤ger die Klage mit
Schreiben vom 03.09.2018 zurÃ¼ck.

Vom 13.11.2018 bis 07.01.2019 wurde der KlÃ¤ger aufgrund einer schweren
depressiven Episode teil- bzw. vollstationÃ¤r im Zentrum fÃ¼r Psychosoziale
Medizin der Uniklinik H1 behandelt. Im Befundbericht wurde eine
Belastungserprobung empfohlen, um die berufliche LeistungsfÃ¤higkeit zu erheben
und den FÃ¶rderbedarf festzustellen. Der behandelnde K1 gab in einer
Bescheinigung vom 29.04.2019 an, der KlÃ¤ger habe bei einer osteopathischen
Behandlung eine ostentative Panikattacke erlitten, bei der er sich hysterisch auf
dem Boden herumgewÃ¤lzt habe. In einer sozialmedizinischen Stellungnahme vom
14.05.2019 hielt R2 an der EinschÃ¤tzung eines LeistungsvermÃ¶gens von Ã¼ber 6
Stunden fÃ¼r leichte und mittelschwere TÃ¤tigkeiten fest und empfahl
niederschwellige Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA).

Am 04.06.2019 beantragte der KlÃ¤ger erneut die GewÃ¤hrung einer Rente wegen
Erwerbsminderung und legte eine Bescheinigung seines behandelnden E1 vom
06.06.2019 vor, der ein aufgehobenes quantitatives LeistungsvermÃ¶gen des
KlÃ¤gers sah und eine Zeitrente fÃ¼r sinnvoll hielt.

Mit Bescheid vom 01.08.2019 lehnte die Beklagte die GewÃ¤hrung einer Rente
wegen Erwerbsminderung ab. Beim KlÃ¤ger lÃ¤gen folgende Krankheiten oder
Behinderungen vor: Angst und depressive StÃ¶rung, gemischt, anhaltende
SchmerzstÃ¶rung, sonstige spezifische PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rungen,
Lumbalsyndrom, Kniegelenksbeschwerden, Tinnitus. Nach der medizinischen
Beurteilung kÃ¶nne der KlÃ¤ger noch mindestens 6 Stunden tÃ¤glich unter den
Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes erwerbstÃ¤tig sein.

Im Widerspruchsverfahren machte der KlÃ¤ger geltend, er sei aufgrund seiner
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psychischen und orthopÃ¤dischen Erkrankungen nicht mehr in der Lage, Ã¼ber 3
Stunden tÃ¤glich zu arbeiten. Es liege eine wesentliche Verschlechterung seines
Gesundheitszustandes vor. Die schweren Panikattacken trÃ¤ten mittlerweile
tÃ¤glich auf.

Mit Widerspruchsbescheid vom 10.12.2019 wies die Beklagte den Widerspruch
zurÃ¼ck. Nach Auswertung sÃ¤mtlicher medizinischer Unterlagen seien unter
BerÃ¼cksichtigung aller GesundheitsstÃ¶rungen und der sich daraus ergebenden
funktionellen EinschrÃ¤nkungen keine Auswirkungen ersichtlich, die das
LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zeitlich
einschrÃ¤nkten. Ihm seien leichte bis mittelschwere TÃ¤tigkeiten Ã¼berwiegend im
Stehen, Ã¼berwiegend im Gehen, Ã¼berwiegend im Sitzen, in Tagschicht, ohne
besondere Anforderung an KonzentrationsvermÃ¶gen/ReaktionsvermÃ¶gen sowie
Anpassungs-/UmstellungsvermÃ¶gen, ohne besondere Verantwortung fÃ¼r
Personen und Maschinen, ohne Einbindung in komplexe ArbeitsvorgÃ¤nge, ohne
besonderen Zeitdruck, ohne hÃ¤ufiges Knien/Hocken, ohne hÃ¤ufige
Rumpfzwangshaltungen und ohne hÃ¤ufiges Klettern und Steigen 6 Stunden und
mehr tÃ¤glich zumutbar.

Mit seiner am 08.01.2020 beim Sozialgericht Karlsruhe (SG) erhobenen Klage hat
der KlÃ¤ger ausgefÃ¼hrt, der Gutachter R1 sei davon ausgegangen, dass eine
Besserung der qualitativen LeistungsfÃ¤higkeit nicht zu erwarten sei. Er sei seit
2015 arbeitsunfÃ¤hig erkrankt. Sein Zustand habe sich seitdem verschlechtert.
Auch bei seinem stationÃ¤ren Aufenthalt in H1 sei es nicht zu einer Besserung
gekommen.

Das SG hat die behandelnden Ã�rzte des KlÃ¤gers schriftlich als Zeugen befragt.
Der behandelnde E1 hat in seiner Auskunft vom 11.03.2020 angegeben, es habe
bereits seit der Erstbehandlung im September 2017 ein ausgesprochen theatralisch-
expressives Bild mit Unruhe und AufgewÃ¼hltheit bestanden. Im
Behandlungsverlauf sei es zu keiner wesentlichen Ã�nderung gekommen. E1 ist von
einer erheblich chronifizierten StÃ¶rung mÃ¶glicherweise auf dem Boden einer
primÃ¤ren oder sekundÃ¤ren PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung ausgegangen. Aufgrund der
erheblichen Chronifizierung und des Zusammenhanges der Beschwerden mit dem
sozialen Umfeld sei eine BerufstÃ¤tigkeit nicht durchzufÃ¼hren.

Der N1 hat in seiner Auskunft vom 11.03.2020 angegeben, der KlÃ¤ger zeige
Anzeichen starken Schmerzerlebens. Im therapeutischen Kontakt seien
Verzweiflung, Wut und intensive Appelle deutlich erlebbar. Die Selbststeuerung in
der Modulation von Affekten scheine eingeschrÃ¤nkt. Kognitive Funktionen seien
weitgehend intakt. Die KonzentrationsfÃ¤higkeit sei aufgrund der affektiven
Irritierbarken stark eingeschrÃ¤nkt. Eine Ã�nderung habe sich im
Behandlungsverlauf nicht ergeben.

S1, Ã�rztin an der Klinik fÃ¼r Allgemeine Innere Medizin und Psychosomatik der
Uniklinik H1, hat in ihrer Auskunft vom 24.05.2020 Ã¼ber den Aufenthalt des
KlÃ¤gers vom 13.11.2018 bis 07.01.2019 berichtet. Der KlÃ¤ger sei nur
eingeschrÃ¤nkt in der Lage, einer beruflichen TÃ¤tigkeit nachzugehen.
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Das SG hat zudem auf Antrag und Kostenrisiko des KlÃ¤gers nach Â§ 109 SGG beim
B1 ein Gutachten mit Untersuchung des KlÃ¤gers am 01.12.2020 eingeholt. In
seinem am 07.12.2020 erstatteten Gutachten diagnostizierte B1 eine kombinierte
PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung mit histrionischen, narzisstischen und abhÃ¤ngigen
Anteilen, eine schwere depressive Episode, PanikstÃ¶rung bei Agoraphobie, ein
degenerativ bedingtes HWS- und LWS-Syndrom und rezidivierende Lumbalgien,
leichte InnenohrschwerhÃ¶rigkeit sowie Tinnitus beidseits. Die gravierenden
seelischen StÃ¶rungen stÃ¼nden bezÃ¼glich der Leistungsbeurteilung im
Vordergrund. Der Gutachter ist zu dem Ergebnis gekommen, dass der KlÃ¤ger nicht
mehr in der Lage sei, irgendeiner beruflichen TÃ¤tigkeit, gleich welcher Art,
nachzugehen. FÃ¼r diese EinschÃ¤tzung spreche die KomplexitÃ¤t der bei ihm
vorhandenen Symptome im Sinne einer malignen Polysymptomatik, die lange
Krankheitsanamnese diesbezÃ¼glich, die viele Jahre zurÃ¼ckreiche, und vor allem
auch die Tatsache, dass es im Rahmen keiner der bisherigen MaÃ�nahmen
psychotherapeutischer und psychiatrischer Art gelungen sei, ihm entscheidend
dabei zu helfen, sich gesundheitlich besser und wohler zu fÃ¼hlen. Bei der
Aufnahme einer beruflichen TÃ¤tigkeit mÃ¼sse mit einer weiteren wesentlichen
Verschlechterung und mit zunehmenden Konflikten mit potentiellen Kollegen
gerechnet werden. Die LeistungsfÃ¤higkeit sei auf unter 3 Stunden tÃ¤glich
abgesunken. Mit einer Besserung sei nicht zu rechnen. Mit Blick auf die im
vorangegangenen Gerichtsverfahren eingeholten Gutachten hat B1 ausgefÃ¼hrt,
dass die entsprechenden Gutachter nicht Ã¼ber die Kompetenz eines
Psychotherapeuten verfÃ¼gten und dem vielschichtigen Krankheitsbild des
KlÃ¤gers nicht gerecht wÃ¼rden. In vielen Ã¤rztlichen Dokumenten sei die
schwerwiegende PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung des KlÃ¤gers nicht bedacht worden,
welche sich vor allem durch ausgeprÃ¤gte hysterische Symptome bemerkbar
mache. Den AuskÃ¼nften der behandelnden Ã�rzte und Psychotherapeuten sei
aufgrund der langjÃ¤hrigen Kenntnis des KlÃ¤gers und der besonderen Expertise
ein mindestens ebenso hoher Stellenwert einzurÃ¤umen.

In einer sozialmedizinischen Stellungnahme fÃ¼r die Beklagte vom 12.01.2021 hat
N2Â  ausgefÃ¼hrt, der Gutachter habe angegeben, der KlÃ¤ger habe sich in den
PraxisrÃ¤umen â��Ã¤uÃ�erst auffÃ¤lligâ�� verhalten und seine Kooperation sei
â��sehr begrenztâ�� gewesen. Dies erzeuge Zweifel an der Aussagekraft des
Gutachtens. Die Depressionsschwere lasse sich nach den Kriterien des ICD-10 bei
â��lebhafter Mimikâ��, unauffÃ¤lligen kognitiven Funktionen und einem nur
â��subjektiv stark verminderten Antriebâ��, der offensichtlich nicht habe
objektiviert werden kÃ¶nnen und einer â��sehr ausladendenâ�� AffektivitÃ¤t nicht
zweifelsfrei nachvollziehen. Die leichtergradige Symptomatik sei nach den
durchgefÃ¼hrten Tests mit Hinweisen auf deutliche Simulation und Aggravation im
Rahmen der Schilderung hinsichtlich der AuthentizitÃ¤t des Antwortverhaltens zu
hinterfragen. Eine Minderung des LeistungsvermÃ¶gens sei daher nicht mit
erforderlicher Sicherheit nachgewiesen.

Das SG hat daraufhin eine ergÃ¤nzende gutachterliche Stellungnahme von B1 vom
09.05.2021 eingeholt. Dieser hat zunÃ¤chst die Kompetenz von N2 bestritten und
betont, dass dieser den KlÃ¤ger nicht untersucht habe und zudem der Beklagten
verpflichtet sei. Er selbst habe die demonstrativen Tendenzen und die
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beschriebenen VerhaltensauffÃ¤lligkeiten des KlÃ¤gers in seinem Gutachten
gewÃ¼rdigt und festgestellt, dass diese der Diagnose einer
PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung nicht widersprÃ¤chen. An seiner EinschÃ¤tzung der
LeistungsfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers halte er fest.

Das SG hat den Gutachter B1 im ErÃ¶rterungstermin am 05.07.2021 als
sachverstÃ¤ndigen Zeugen vernommen.

Nachdem die Beteiligten ihr EinverstÃ¤ndnis zu einer Entscheidung ohne
mÃ¼ndliche Verhandlung erklÃ¤rt hatten, hat das SG die Beklagte mit Urteil vom
05.07.2021 unter Aufhebung des Bescheids vom 01.08.2019 in Gestalt des
Widerspruchsbescheids vom 10.12.2019 verurteilt, dem KlÃ¤ger eine Rente wegen
voller Erwerbsminderung seit dem 01.06.2019 zu gewÃ¤hren. Zur BegrÃ¼ndung
hat es sich im Wesentlichen auf das Gutachten von B1 gestÃ¼tzt und ausgefÃ¼hrt,
das LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers sei vollstÃ¤ndig aufgehoben. Der psychische
Befund des KlÃ¤gers stelle sich gemÃ¤Ã� B1, dessen Gutachten schlÃ¼ssig sei, als
hochgradig pathologisch dar. Die Umstellungs- und AnpassungsfÃ¤higkeit sei
massiv beeintrÃ¤chtigt, die KonzentrationsfÃ¤higkeit streckenweise genÃ¼gend,
streckenweise brÃ¼chig, die AffektivitÃ¤t sehr ausladend, der Antrieb stark
vermindert. Es bestehe eine gedrÃ¼ckte, besorgte und unruhig anmutende
Grundstimmung. Der KlÃ¤ger weise eine sensible, depressive, anankastische,
hysterische und schizoide PersÃ¶nlichkeitsstruktur auf. Aus diesem psychischen
Befund resultierten die vielzÃ¤hligen VerhaltensauffÃ¤lligkeiten des KlÃ¤gers. Diese
seien zur Ã�berzeugung des SG als beschwerdenahe Verdeutlichungstendenz und
gerade nicht als Aggravation bzw. Simulation aufzufassen. Vielmehr sei nach
Auffassung von B1 die zu beobachtende Verdeutlichungstendenz des KlÃ¤gers
gerade Ausdruck seines psychischen Leidens und belege dieses, statt die
AuthentizitÃ¤t dessen Aussagen zu widerlegen. Insoweit sei das Ergebnis des
Strukturierten Fragebogens simulierter Symptome (SFSS) im Fall des KlÃ¤gers nicht
verwertbar. Die BeeintrÃ¤chtigungen seien mit dem Tagesablauf des KlÃ¤gers
kongruent. Im Bericht von R2 und in vielen anderen Ã¤rztlichen Dokumenten sei
nicht bedacht worden, dass der KlÃ¤ger krank sei im Sinne einer schwerwiegenden
PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung, welche sich vor allem auch bemerkbar mache durch
ausgeprÃ¤gte hysterische Symptome. Im Falle des KlÃ¤gers habe die zu
beobachtende Verdeutlichungstendenz eigenstÃ¤ndigen Krankheitswert. Das
Ergebnis des Gutachtens von B1 werde gestÃ¼tzt durch die Expertise der den
KlÃ¤ger seit langen Jahren behandelnden FachÃ¤rzte. Den bisherigen Gutachtern
fehle laut B1 die entsprechend tiefenpsychologisch fundierte bzw.
psychoanalytische Kompetenz, um das Leiden des KlÃ¤gers zu erkennen und in
seinen Auswirkungen auf die berufliche LeistungsfÃ¤higkeit entsprechend zu
beurteilen. Die dokumentierten depressiven ZustÃ¤nde stellten eher eine
Begleitsymptomatik der im Vordergrund stehenden PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung dar.
Diese stehe im Vordergrund und lasse die LeistungsfÃ¤higkeit bereits vollstÃ¤ndig
entfallen. Die Ansicht des N2, dass der KlÃ¤ger die PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung als
â��Charaktereigenschaftâ�� mit in das Erwerbsleben gebracht und darunter
funktioniert habe, kÃ¶nne das SG in keinster Weise nachvollziehen. Die
Erwerbsbiographie des KlÃ¤gers sei geprÃ¤gt von hÃ¤ufigen beruflichen Wechsel,
mangelnder DurchhaltefÃ¤higkeit und, gemessen an den parallel durchgefÃ¼hrten
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BehandlungsmaÃ�nahmen, regelmÃ¤Ã�iger psychischer Dekompensation.

Die Beklagte hat gegen das ihr am 09.07.2021 zugestellte Urteil am 06.08.2021
Berufung beim Landessozialgericht Stuttgart (LSG) eingelegt. Sie ist der Auffassung,
der KlÃ¤ger kÃ¶nne noch leichte Arbeiten 6 Stunden und lÃ¤nger pro Tag
ausfÃ¼hren. Aus dem Gutachten von B1 sei zu entnehmen, dass beim KlÃ¤ger
deutliche Aggravations- bzw. Simulationstendenzen im Rahmen der Schilderungen
seiner Beschwerden feststellbar gewesen seien. Aufgrund dessen sei eine
hinreichende sichere Ã�berzeugungsbildung hinsichtlich des Vorliegens einer
Leistungsminderung nicht mehr gegeben. Es bleibe letztlich offen, in welchem
AusmaÃ� der KlÃ¤ger tatsÃ¤chlich konkret beeintrÃ¤chtigt sei. Zudem ergebe sich
weder aus dem Urteilstenor noch aus den EntscheidungsgrÃ¼nden, wann nach
Auffassung des SG eine quantitative Leistungsminderung eingetreten sei solle. Der
zeitliche Eintritt des Leistungsfalls mÃ¼sse jedoch monatsgenau festgestellt
werden.

Die Beklagte beantragt,

das Urteil des Sozialgerichtes Karlsruhe vom 05.07.2021 aufzuheben und die Klage
abzuweisen.

Der KlÃ¤ger beantragt,

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  die Berufung zurÃ¼ckzuweisen,
hilfsweise G1 nochmals zu vernehmen, wie im Schriftsatz vom 08.09.2022 Seite 3
ausgefÃ¼hrt wurde.

Simulations- und Aggravationsanzeichen eines Versicherten seien allein kein
hinreichendes Auschlusskriterium fÃ¼r das Bestehen oder Nichtbestehen eines
Anspruchs. Die Tendenz zur Ã�berzeichnung sei Teil des Krankheitsbildes des
KlÃ¤gers.

Der Senat hat eine Auskunft des behandelnden E1 vom 15.02.2022 eingeholt.
Dieser hat angegeben, dass unverÃ¤ndert zu den Vorberichten seit Dezember 2020
ein erheblich auffÃ¤lliger psychopathologischer Befund bestehe, wobei es im
Verlauf lediglich zu Fluktuationen in der AusprÃ¤gung komme.

Der Senat hat weiter ein neurologisch-psychiatrisch-psychotherapeutisches
Gutachten von G1 eingeholt, der den KlÃ¤ger am 29.07.2022 untersucht hat. In
seinem am 08.08.2022 erstellten Gutachten hat G1 unter BerÃ¼cksichtigung der
Aggravations-/Simulationsdiagnostik eine Dysthymia mit Ã¤ngstlich gefÃ¤rbter
Depression, verminderter AktivitÃ¤t, SchlafstÃ¶rungen, sozialem RÃ¼ckzug,
Interesseverlust und einem somatoformen Syndrom diagnostiziert. Dem KlÃ¤ger
seien noch die Handhabung leichter WerkstÃ¼cke und Handwerkzeuge bis zehn
Kilogramm, das Bedienen leichtgÃ¤ngiger Steuerhebel und Kontroller oder Ã¤hnlich
mechanisch wirkender Einrichtungen, das Arbeiten im Sitzen, Stehen oder
Umhergehen sowie das Heben (maximal 60 Minuten pro Schicht) und Tragen
(maximal 30 Minuten pro Schicht) von Lasten bis 6 Kilogramm mÃ¶glich. Zu meiden
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seien schwerere als oben aufgefÃ¼hrte kÃ¶rperliche Arbeiten, TÃ¤tigkeiten mit
besonderen Anforderungen an Reaktions- und KonzentrationsfÃ¤higkeit, mit
besonderer Verantwortung fÃ¼r Menschen und Maschinen, mit Publikumsverkehr,
in Nacht- oder Wechselschicht, auf Leitern oder GerÃ¼sten oder an laufenden
Maschinen mit Verletzungsgefahr. Leidensgerechte TÃ¤tigkeiten kÃ¶nne der
KlÃ¤ger noch mindestens 6 Stunden je Arbeitstag ohne GefÃ¤hrdung der
Gesundheit ausÃ¼ben. WegefÃ¤higkeit sei gegeben. Es sei keinem Vorgutachter
gelungen, anhand der Klassifikationssysteme ICD oder DSM zweifelsfrei
nachzuweisen, dass eine PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung vorliege, weil hierfÃ¼r der
Nachweis erbracht werden mÃ¼sse, dass eine PersÃ¶nlichkeitsabweichung sowohl
stabil als auch von langer Dauer ist und im spÃ¤ten Kindesalter oder der Adoleszenz
begonnen habe. D1 und R1 sei jedoch zuzustimmen, wenn sie von einer leichteren
Form einer affektiven StÃ¶rung, die mit chronischen Schmerzen einhergehe, und
vollschichtiger LeistungsfÃ¤higkeit bei qualitativen EinschrÃ¤nkungen ausgingen.
Nicht nachzuvollziehen seien die AusfÃ¼hrungen von B1, wenn er ursÃ¤chlich fÃ¼r
die angenommene quantitative LeistungseinschrÃ¤nkung eine
PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung in den Vordergrund rÃ¼cke und inkonsistent mit der von
ihm erhobenen Berufsanamnese ausfÃ¼hre, der KlÃ¤ger scheitere in der
ArbeitsdurchfÃ¼hrung und lebe in einer â��Scheinweltâ��. TatsÃ¤chlich spreche
die hier erhobene Anamnese dafÃ¼r, dass der KlÃ¤ger Ã¼ber Jahrzehnte hinweg
beruflich vollschichtig leistungsfÃ¤hig gewesen sei.

Auf Fragen und Einwendungen des klÃ¤gerischen BevollmÃ¤chtigten hin hat der
Senat G1 ergÃ¤nzend schriftlich befragt. In seiner ergÃ¤nzenden Stellungnahme
vom 29.09.2022 hat der Gutachter ausgefÃ¼hrt, die Diagnose Dysthymia stÃ¼tze
sich auf die im Gutachten ausgefÃ¼hrten Untersuchungsbefunde. Die
Untersuchungsergebnisse korrespondierten mit den erhobenen
Untersuchungsbefunden. Aufgrund von Vorbefunden und hiesigen
Untersuchungsergebnissen sei unter BerÃ¼cksichtigung der
Aggravations-/Simulationsdiagnostik von einer Dysthymia auszugehen. Die
Untersuchung habe von 10 bis 14 Uhr gedauert und sei zweimal durch je
15minÃ¼tige Pausen unterbrochen worden.

Auf den Antrag des KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigten hin, G1 zur ErlÃ¤uterung seines
Gutachtens und zur mÃ¼ndlichen Befragung in die mÃ¼ndliche Verhandlung zu
laden, hat der Senat den BevollmÃ¤chtigten des KlÃ¤gers aufgefordert, weitere,
Ã¼ber die bereits formulierten Fragen hinausgehende Fragen innerhalb einer
gesetzten Frist nachzureichen. Dem kam der BevollmÃ¤chtigte nicht nach.

Der Senat hat ferner auf Antrag des KlÃ¤gers nach Â§ 109 SGG eine ergÃ¤nzende
Stellungnahme von B1 vom 23.01.2023 eingeholt. Dieser hat daran festgehalten,
dass von einer Dysthymia als alleiniges Krankheitsbild beim KlÃ¤ger nicht
auszugehen sei. Die Befunde und die Biographie des KlÃ¤gers sprÃ¤chen fÃ¼r eine
kombinierte PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung. Er gehe weiterhin von einem vollstÃ¤ndig
aufgehobenen LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers aus.

In der mÃ¼ndlichen Verhandlung hat der KlÃ¤ger eine Ã¤rztliche Bescheinigung
von R3 , vom 12.03.2023 zu den Akten gereicht. Diese hat beim KlÃ¤ger eine
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kombinierte schwere PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung diagnostiziert. Der KlÃ¤ger habe
viele Jahre bis zur vÃ¶lligen Selbstaufgabe gearbeitet und dabei seine Ressourcen
massiv Ã¼berfordert, was zu den Symptomen einer ErschÃ¶pfungsdepression
gefÃ¼hrt habe. Es kÃ¶nne nach ihrer Erfahrung davon ausgegangen werden, dass
die â��Zurschaustellungâ�� der Panikelemente auf die Umgebung wie eine
Simulation oder zumindest Aggravation wirke. Der KlÃ¤ger erlebe sich jedoch in
diesen Momenten auf eine Art und Weise hilflos und ausgeliefert, welche sich fÃ¼r
ihn genauso intensiv anfÃ¼hle, wie es wirke. Es bestehe daher kein Hinweis auf
Simulation und Aggravation. Die LeistungsfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers liege bei weniger
als drei Stunden tÃ¤glich.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts sowie des weiteren Vorbringens
der Beteiligten wird auf die Gerichtsakten beider RechtszÃ¼ge sowie die
Verwaltungsakten der Beklagten Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde

Die gemÃ¤Ã� Â§ 151 Sozialgerichtsgesetz (SGG) form- und fristgerecht eingelegte
Berufung der Beklagten, Ã¼ber die der Senat gemÃ¤Ã� Â§ 124 Abs. 2 SGG mit
EinverstÃ¤ndnis der Beteiligten ohne mÃ¼ndliche Verhandlung entschieden hat, ist
gemÃ¤Ã� Â§Â§Â 143, 144 SGG zulÃ¤ssig, aber nur teilweise begrÃ¼ndet. 

GemÃ¤Ã� Â§ 43 Abs. 1 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI) haben Versicherte
bis zur Vollendung der Regelaltersgrenze Anspruch auf Rente wegen teilweiser
Erwerbsminderung, wenn sie teilweise erwerbsgemindert sind (Satz 1 Nr. 1), in den
letzten fÃ¼nf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung drei Jahre PflichtbeitrÃ¤ge
fÃ¼r eine versicherte BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit haben (Satz 1 Nr. 2) und vor
Eintritt der Erwerbsminderung die allgemeine Wartezeit erfÃ¼llt haben (Satz 1 Nr.
3). Teilweise erwerbsgemindert sind Versicherte, die wegen Krankheit oder
Behinderung auf nicht absehbare Zeit auÃ�erstande sind, unter den Ã¼blichen
Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden tÃ¤glich
erwerbstÃ¤tig zu sein (Satz 2). Anspruch auf Rente wegen voller Erwerbsminderung
haben â�� bei im Ã�brigen identischen Tatbestandsvoraussetzungen â��
Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit
auÃ�erstande sind, unter den Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen
Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig zu sein (Â§ 43 Abs.
2 Satz 2 SGB VI). Bei einem LeistungsvermÃ¶gen, das dauerhaft eine
BeschÃ¤ftigung von mindestens sechs Stunden tÃ¤glich â�� bezogen auf eine
FÃ¼nf-Tage-Woche â�� ermÃ¶glicht, liegt keine Erwerbsminderung im Sinne des Â§
43 Abs. 1 und Abs. 2 SGB VI vor. Dabei ist die jeweilige Arbeitsmarktlage nicht zu
berÃ¼cksichtigen (Â§ 43 Abs.Â 3 SGB VI).

Eine volle Erwerbsminderung liegt nach der stÃ¤ndigen Rechtsprechung des BSG
auch dann vor, wenn der Versicherte tÃ¤glich mindestens drei bis unter sechs
Stunden erwerbstÃ¤tig sein kann und mithin teilweise erwerbsgemindert ist, er bei
Verschlossenheit desÂ Teilzeitarbeitsmarkts jedoch keinen entsprechenden
Arbeitsplatz innehat (BSG, Urteile vom 8.09.2005 â�� B 13 RJ 10/04 RÂ -, in juris
und vom 5.10.2005 â��Â B 5 RJ 6/05 RÂ -, a.a.O.).
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Nach diesen MaÃ�stÃ¤ben hat der KlÃ¤ger Anspruch auf GewÃ¤hrung einer Rente
wegen voller Erwerbsminderung bei teilweiser Erwerbsminderung und
Verschlossenheit des Teilzeitarbeitsmarktes. Der Senat ist davon Ã¼berzeugt, dass
der KlÃ¤ger aufgrund seiner gesundheitlichen EinschrÃ¤nkungen nur in der Lage ist,
kÃ¶rperlich leichte TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes unter den in den
SachverstÃ¤ndigengutachten genannten qualitativen EinschrÃ¤nkungen
mindestens 3 aber weniger als 6 Stunden tÃ¤glich zu verrichten.

Der KlÃ¤ger leidet hauptsÃ¤chlich an GesundheitsstÃ¶rungen auf psychiatrischem
Gebiet. Dies entnimmt der Senat den Angaben sÃ¤mtlicher behandelnden Ã�rzte
und Gutachter, die alle Ã¼bereinstimmend die psychiatrischen Erkrankungen des
KlÃ¤gers als fÃ¼hrend ansahen. Dabei stÃ¼tzt sich der Senat auf die im
gerichtlichen Verfahren eingeholten Gutachten von G1 und B1, das
Verwaltungsgutachten von D1 und das im Verfahren S 13 R 3316/17 eingeholte
Gutachten von R1, wobei der Senat letztere im Wege des Urkundsbeweises
verwertet sowie die in der mÃ¼ndlichen Verhandlung vorgelegte Bescheinigung der
R3. Danach liegt beim KlÃ¤ger eine rezidivierende depressive StÃ¶rung vor. Dies
steht fÃ¼r den Senat fest aufgrund der vorliegenden Ã¤rztlichen Befunde, in denen
Ã¼bereinstimmend Ã¼ber Jahre hinweg von einer depressiven StÃ¶rung berichtet
wird. Ebenso haben sÃ¤mtliche Gutachter eine depressive StÃ¶rung, wenn auch in
leichter AusprÃ¤gung, beschrieben. Der KlÃ¤ger ist zudem wegen dieser Diagnose
mehrfach stationÃ¤r in Behandlung gewesen.

Es kann dahinstehen, ob beim KlÃ¤ger zudem eine kombinierte
PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung (so D1, R1, B1 und die R3) oder ein somatoformes
Syndrom mit kÃ¶rperlichen Symptomen (so G1) vorliegt. Zumindest anamnestisch
geht aus sÃ¤mtlichen Berichten hervor, dass der KlÃ¤ger bereits seit langer Zeit
und wohl auch schon mit Beginn in der Jugend eine Abweichung im Verhalten von
der Norm nach ICD-10 F60 zeigt. Allerdings liegen Befunde aus dieser Zeit, die diese
Angaben untermauern, nicht vor. FÃ¼r die Feststellung des LeistungsvermÃ¶gens
kommt es jedoch nicht auf eine konkrete Diagnose, sondern auf die aus den
vorliegenden Symptomen resultierenden EinschrÃ¤nkungen an.

Sowohl B1 als auch G1 haben beim KlÃ¤ger keine StÃ¶rungen des Bewusstseins,
der Orientierung oder des GedÃ¤chtnisses festgestellt. Bei der Untersuchung durch
B1 hat sich die Konzentration stellenweise genÃ¼gend und stellenweise als
brÃ¼chig dargestellt, wÃ¤hrend G1 bei seiner vierstÃ¼ndigen Untersuchung keine
StÃ¶rung der Konzentration festgestellt hat.

Bei der Begutachtung durch B1 hat sich der KlÃ¤ger teilweise verhaltensauffÃ¤llig
gezeigt. DemgegenÃ¼ber hat der Gutachter G1 keine solch extremen
AuffÃ¤lligkeiten beschrieben. Im Gegenteil zeigte sich der KlÃ¤ger auskunftsbereit,
kooperativ und nur ein deutlich demonstrativ anmutendes Verhalten. Die
KonzentrationsfÃ¤higkeit war wÃ¤hrend der gesamten Begutachtung durch G1
erhalten. Die R3 hat von einer massiv stressinduzierten Reaktion des KlÃ¤gers auf
die GesprÃ¤che in der Praxis berichtet mit Reduktion des Nachtschlafes, deutlicher
Erregung und Unruhe
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Bei der Begutachtung durch B1 haben sich im strukturierten Fragebogen simulierter
Symptome (SFSS) eine Aggravations- und Simulationstendenz ergeben. Auch bei
der Untersuchung durch G1 haben sich in einem weiteren testpsychologischen
Beschwerdeverfahren (SRSI) Hinweise auf Pseudobeschwerden gezeigt sowie
insgesamt eine Verdeutlichungstendenz und Inkonsistenz sowohl zwischen dem
AusmaÃ� der geschilderten Beschwerden und der therapeutischen
Inanspruchnahme als auch in Bezug auf das Funktionsniveau und das
BewÃ¤ltigungsverhalten des KlÃ¤gers. Diese Punkte sprechen fÃ¼r ein
Aggravationsverhalten des KlÃ¤gers Der Senat folgt jedoch der
Ã¼bereinstimmenden EinschÃ¤tzung von B1 und der R3, dass diese
Verdeutlichungstendenz Teil des Krankheitsbildes des KlÃ¤gers ist. B1 hat in seinem
Gutachten ausfÃ¼hrlich dargelegt, dass Aggravationstendenzen und demonstrative
Tendenzen vorhanden seien, diese jedoch ausgeprÃ¤gte hysterische Symptome im
Rahmen der bestehenden schwerwiegenden PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung sind. Dies
deckt sich mit den Angaben des behandelnden E1, der ebenfalls ein theatralisch-
expressives Bild mit Unruhe und AufgewÃ¼hltheit im Rahmen der
PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung sah, und der EinschÃ¤tzung der R3.

Der Senat kann sich daher nicht der EinschÃ¤tzung des Gutachters G1 und der
Position N2s in seinen sozialmedizinischen Stellungnahmen vom 12.01.2021 und
02.03.2023 anschlieÃ�en, wonach ein deutliches Aggravationsverhalten des
KlÃ¤gers vorliegt, sondern sieht dieses Verhalten als Teil des beim KlÃ¤ger
vorliegenden Krankheitsbildes.

Der Senat geht von einem LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers fÃ¼r kÃ¶rperlich
leichte TÃ¤tigkeiten von wenigstens 3 aber weniger als 6 Stunden tÃ¤glich aus.

Beim KlÃ¤ger sind schwere depressive Episoden beschrieben worden, weshalb er
mehrfach stationÃ¤r behandelt worden ist. Zwar erfolgte keine kontinuierliche
medikamentÃ¶se Behandlung des KlÃ¤gers, sondern er erhÃ¤lt erst seit ca. 2
Jahren ein Antidepressivum. Auch im Rahmen der vom KlÃ¤ger bei jeder
Begutachtung geltend gemachten Schmerzen erfolgt lediglich eine bedarfsweise
Medikation mit Ibuprofen. Eine fehlende bzw. nicht suffiziente Therapie spricht
jedoch nicht gegen die Annahme einer Erwerbsminderung (vgl. LSG Baden-
WÃ¼rttemberg, Urt. v. 01.07.2020 â�� L 5 R 1265/18 â�� juris sowie BSG,
Beschluss v. 28.09.2020 â�� B 13 R 45/19B â�� juris). Es ist stattdessen zu
prÃ¼fen, ob das Unterbleiben einer der gestellten Diagnose entsprechenden
Behandlung auf einem verminderten Leidensdruck beruht. Der KlÃ¤ger befindet
sich seit Jahren in kontinuierlicher psychiatrischer-psychotherapeutischer
Behandlung bei E1 und N1. Beide berichteten in Ã�bereinstimmung mit B1 und der
R3 von einem hohen Leidensdruck des KlÃ¤gers. Die nicht ausgereizte
medikamentÃ¶se Behandlung spricht daher nicht gegen eine Minderung der
ErwerbsfÃ¤higkeit, sondern lÃ¤sst lediglich den Schluss zu, dass eine Besserung
noch mÃ¶glich ist.

Der Senat folgt nicht der EinschÃ¤tzung des Gutachters B1, dass das
LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers auf unter drei Stunden tÃ¤glich gesunken ist.
Zur Ã�berzeugung des Senats besteht bei den von G1 benannten qualitativen
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EinschrÃ¤nkungen, namentlich keine TÃ¤tigkeiten mit besonderen Anforderungen
an Reaktions- und KonzentrationsfÃ¤higkeit, mit besonderer Verantwortung fÃ¼r
Menschen und Maschinen, mit Publikumsverkehr, in Nacht- oder Wechselschicht,
auf Leitern oder GerÃ¼sten oder an laufenden Maschinen mit Verletzungsgefahr
noch ein RestleistungsvermÃ¶gen von zumindest 3 bis unter 6 Stunden tÃ¤glich.
Ein vollstÃ¤ndig aufgehobenes LeistungsvermÃ¶gen vermag der Senat anhand der
Befunde und der Medikation nicht zu erkennen, sondern diese sprechen lediglich
fÃ¼r ein eingeschrÃ¤nktes LeistungsvermÃ¶gen.

Der Senat stellt als Leistungsfall die Begutachtung durch B1 am 01.12.2020 fest. Zu
diesem Zeitpunkt ist erstmals nach der Begutachtung durch R1 am 20.04.2018 im
vorangegangenen Klageverfahren eine Minderung der LeistungsfÃ¤higkeit
schlÃ¼ssig durch die vom Gutachter erhobenen Befunde dokumentiert.

GemÃ¤Ã� Â§ 99 Absatz 1 SGB VI wird eine Rente aus eigener Versicherung von dem
Kalendermonat an geleistet, zu dessen Beginn die Anspruchsvoraussetzungen
erfÃ¼llt sind. Befristete Renten wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit werden
nicht vor Beginn des siebten Kalendermonats nach dem Eintritt der Minderung der
ErwerbsfÃ¤higkeit geleistet. Renten wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit werden
auf Zeit geleistet, Â§ 102 Absatz 2 Satz 1 SGB VI. Die Befristung erfolgt fÃ¼r
lÃ¤ngstens drei Jahre nach Rentenbeginn, Renten auf die ein Anspruch
unabhÃ¤ngig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage besteht, werden unbefristet
geleistet, wenn unwahrscheinlich ist, dass die Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit
behoben werden kann, hiervon ist nach einer Gesamtdauer der Befristung von neun
Jahren auszugehen, Â§ 102 Absatz 2 Satz 2 und 5 SGB VI.

Beim KlÃ¤ger liegt nach den Feststellungen des Senats eine teilweise
Erwerbsminderung mit einem LeistungsvermÃ¶gen fÃ¼r leichte TÃ¤tigkeiten von 3
bis unter 6 Stunden vor. Der KlÃ¤ger hat keinen Arbeitsplatz inne, so dass der
Teilzeitarbeitsmarkt fÃ¼r ihn als verschlossen gilt mit der Folge, dass die Rente
wegen teilweiser Erwerbsminderung in eine befristete Rente wegen voller
Erwerbsminderung umschlÃ¤gt. Der Senat geht in Ã�bereinstimmung mit der R3
zudem davon aus, dass eine Besserung des Gesundheitszustandes des KlÃ¤gers bei
suffizienter Therapie und der MÃ¶glichkeit, erneute Ressourcen aufzubauen,
mÃ¶glich ist. Der KlÃ¤ger kann daher nur eine befristete Rente beanspruchen,
wobei diese bei einem festgestellten Leistungsfall am 01.12.2020 ab
dem01.07.2021 beginnt und aufgrund des vorgegebenen Drei-Jahres-Zeitraumes
am 30.06.2024 endet.

Der Sachverhalt ist vollstÃ¤ndig aufgeklÃ¤rt. Die vorliegenden Ã¤rztlichen
Unterlagen und insbesondere das Gutachten von B1 haben dem Senat die fÃ¼r die
richterliche Ã�berzeugungsbildung notwendigen sachlichen Grundlagen vermittelt
(Â§ 118 Abs. 1 Satz 1 SGG, Â§ 412 Abs. 1 ZPO). Auf eine Ladung des
SachverstÃ¤ndigen G1, wie vom ProzessbevollmÃ¤chtigten im Schriftsatz vom
08.09.2022 und erneut in der mÃ¼ndlichen Verhandlung beantragt, konnte
verzichtet werden. SÃ¤mtliche vom ProzessbevollmÃ¤chtigten mit Schreiben vom
08.09.2022 aufgeworfenen Fragen wurden dem SachverstÃ¤ndigen vorgelegt und
von diesem in seiner ergÃ¤nzenden Stellungnahme vom 29.09.2022 beantwortet.
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DarÃ¼ber hinaus gehende Fragen hat der BevollmÃ¤chtigte trotz Aufforderung des
Senats nicht formuliert.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision liegen nicht vor.

Â 

Erstellt am: 20.09.2023

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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